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Leitlinien für die Ausgestaltung inklusiver Bildungsangebote für
, junge Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung

Hinweise für Schutteiterinnen und Schulteiter, Ausbitderinnen & Ausbitder, Mentorinnen & Mentoren
sowie angehende Lehrkräfte

Inklusive Bildung wird von Lehrkräften der allgemeinen beruflichen und allgemein bil-
denden Lehrämter und Lehrkräften des Lehramts Sonderpädagogik gestaitet. Aufgabe
dieser pädagogischen Kooperation ist es, Lehr-Lernsituationen aüf Oär Grundlageler
für die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot geltenden Bildungspläne zu planen und zu gestalten. D'rese
Form der Zusammenarbeit beinhaltet eine gemeinsame Verantwortüngsübernahme
für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot.

Vorrangiges Ziel aller unterrichtlichen Bildungsangebote ist es, den Schüierinnen und
Schülern mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Kompe-
tenzerwerb zu ermöglichen, der ihnen gemäß den in den Bildungibereichen ausge-
wiesenen Zielstellungen ein Höchstmaß an Aktivität und Teilhabe sichert.

Für die Umsetzung dieses Bildungsauftrags bedarf es unterschiedlicher Unterrichts-
formen.

Hierbei sind alle Sozialformen des Unterrichts und der individuellen Lernbegleitung
denkbar.

U nterrichtsformen können sein :

. Gruppenunterrichtinner:halbeinerGesamtgruppe,

. Großgruppenunterricht,

. Klassenübergieifender Gruppenunterricht,
e Gruppenteilung,
. KleingruppenunterrichtinnerhalbderKlasse,
. KleingruppenunterrichtaußerhalbderKlasse,
. Einzelunterricht innerhalb der Klasse,
. Einzelunterricht außerhalb der Klasse.

Ungeachtet der individualisierenden Unterrichtsformen ist ein wesentliches Ziel, allen
Schülerinnen und Schülern einer Klasse gemeinsames Lernen zu ermöglichen.



Welche Zuständigkeiten sind verbindlich den einzelnen Lehrämtern vorbehalten?

Aus den Bildungsplänen der allgemeinen Schulen und der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Berätungszentren teiten sich für die Lehrkräfte der verschiedenen Schular-
ten unterschiedliche Zuständigkeiten und auch Fachexpertisen ab. Diese werden in
gemeinsamen Planungen zusammengeführt.

. Lehrkräfte der allgemeinen beruflichen und allgemein bildenden Schulen sind
vorrangig zuständig für die Planung und Reflexion passgenauer Bildungsaqge-

. bote für Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot unabhängig von der Wahl der Unterrichtsform.

. Sonderpädagoginnen und -pädagogen sind vorrangig zuständig für die Planung
und Reflexion passgenauer Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit

. einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot gemäß den
Bild u ngsplänen der sonderpädagogischen Förderschwerpu n kte u nabhän gig
von der gewählten Unterrichtsform.

In ihre Zuständigkeit fallen vor allem Aufgaben wie

o die diagnostische Erfassung von Lern- und Verhaltensvoraussetzungen,

o die Entwicklung individuell angepasster Bildungsziele,

o die Beschreibung bedarfsgerechter'Bildungsangebote zur Sicherung an-
spruchsvoller Lernziele im Rahmen der individuellen Möglichkeiten des
einzelnen Kindes,

o das Sicherstellen von Anschlüssen und Übergängen in Ber:uf und Arbeit,

o die Entwicklung bedarfsgerechter Maßnahmen, die neben Unterricht zur
Sicherung von Aktivität und Teilhabe angezeigt sind.

Welch e Aufgaben h aben Leh rkräfte u nte rschiedlicher Leh rämter ge mei n sa m?

lnklusive Bildungsangebote erfordern eine enge und kontinuierliche Abstimmung und
Zusammenarbeit der Lehrkräfte beider Planung, Durchführung und Reflexion der Un-
terrichtsgestaltung für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Anspruch auf ein son-
derpädagogisches Bildungsangebot. Gemeinsame Aufgaben sind:

. Die Erstellung von Tages-, Wochen- und Jahresplänen ist Aufgabe aller im
Team mitwirkenden Leh rkräfte.

. Die Planung von Unterricht erfolgt in Kooperation.

. Absprachen über Zuständigkeiten werden dokumentiert.

. In inklusiven Bildungsangeboten nehmen alle beteiligten Lehrkräfte gemeinsam
ihre Verantwortung für die Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsprozessen
wahr.

. Unterrichten zwei öder mehr Lehrkräfte gemeinsam eine Gesamtgrüppe, so
entscheidet das Team, wer die unterrichtlichen Sequenzen anleitet. Hierbei
können Schülerinnen und Schüler mit und ohneAnspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot von Lehrkräften u nterschiedlicher Leh rämter
gleichermaßen angeleitet werden.

. Die Erstellung didaktischer Materialien ist Aufgabe des Teams. Absprachen
über die Aufteilung erfolgen bei der Planung.
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Welche Rahmenvereinbarungen sind zu treffen, damit Lehrkräfte der allgemeinen
Schulen und Lehrkräfte der Sonderpädagogik zusammenarbeiten können?

Es bedarf auf Leitungsebene und im Lehrerteam Absprachen und Regelungen hin-
sichtlich

. derDeputatszuteilung,

. der Zusammenarbeit mit Eltern,

. der Klassenzusammensetzung,

.-. der Gestaltung der Lernumgebung,

. Kriterien der Leistungsfeststellung und Notengebung,

. der Aufsicht,

. Besprechungs- und Konferenzpflichten,

. Krankheitsvertretungen,

. den Zuständigkeiten bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen,

. den Zuständigkeiten bei der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern,
Fachdiensten etc.

Regelungen im Hinblick auf Lehramtsprüfungen und -beurteilungen im Rahmen
des Vorbereitu ngsdienstes

Woran orientiert sich die Bewertung von tJnterricht, der sich mit der Gestaltung inktu-
siver Bildungsangebofe befassf ?

Grundlage einer Unterrichtsbewertung sind die jeweiligen Prüfungsordnungen und die
Ausbildungsstandards der betreffenden Schularten, des Weiteren die zu den Prü-
fungsordnungen erstellten Handreichungen sowie die von den Seminaren vereinbar-
ten Qualitätsrahmen zur U nterrichtspraxis.

Wer wird am Schulleitergutachten beteiligt?

Die Schulleitung der Stammschule und die Mentorin/der Mentor des Lehramtes, für
das die angehende Lehrkraft ausgebildet wird.

Wer kann bei unterrichtspraktischen Prüfungen anwesend sein bzw. mitwirken?

Bei inklusiven Bildungsangeboten können Lehrkräfte der allgemeinen, beruflichen und
allgemein bildenden Lehrämter und der Sonderpädagogik unter Federführung der zu
prüfenden Person gemeinsam Unterricht durchführen. Auch Betreuungskräfte können
Aufgaben übernehmen. Die Zuordnung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
soll den in den Unterrichtsbesuchen abgebildeten Routinen entsprechen.
Die alleinige Verantwortung für die schriftliche Unterrichtsplanung und für die Unter-
richtsgestaltung liegt bei der Person, die geprüft wird. In den Überlegungen zur Unter-
richtsplanung muss in jedem Fall darlegt werden, welche Zuständigkeiten und Verant-
wortungsbereiche die weiteren anwesenden Personen im Unterricht häben.
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